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Abstract

Alle Diskussionsansdtze um eine Reform der Unternehmensbesteuerung haben bis-
her einseitig die Kapitalgesellschaften begiinstigt, und dies, obwohl der weitaus
grofite Teil aller deutschen Unternehmen als Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaften organisiert ist. De lege ferenda sind die Ungleichbehandlungen zwi-
schen diesen Rechtsformen zu beseitigen. Statt der vielen politisch gescheiterten
theoretischen, fundamentalen Reformvorschlige sollte eine Fokussierung auf die
wesentlichen Aspekte erfolgen. Mit wenigen gesetzlichen Neuregelungen konnten
die heutige steuerliche Benachteiligung der unternehmerisch eingesetzten Arbeits-
kraft bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften beseitigt und ihre Besteue-
rung derjenigen der fremden Arbeitnehmer und mitarbeitenden Kapitalgesellschaf-
ter gleichgestellt werden. Ein weiterer wichtiger Schritt ist, das unternehmerisch
eingesetzte Kapital steuerlich besser zu stellen als das im Privatvermdgen frei ver-
fiigbare, und dies ungeachtet der Rechtsform des Unternehmens.
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1. Die tatsichliche Situation der Unternehmen und die
Diskussion um eine Unternehmenssteuerreform in Deutschland

1.1. Die tatsédchliche Situation

Bei den Diskussionen der letzten ca. 10 Jahre iiber eine Unternehmenssteuerreform
in Deutschland stand und steht die Kapitalgesellschaft im Vordergrund. Man disku-
tiert insbesondere iiber die Hohe der Steuersitze fiir thesaurierte und ausgeschiittete
Gewinne der Kapitalgesellschaften. Als eher unvermeidbarer Annex einer solchen
Reform wurde bei der Unternehmenssteuerreform des Jahres 2008 auch der Steuer-
satz fiir Personengesellschafter fiir nicht entnommene Gewinne gesenkt.'

Die Wissenschaft erzeugt in weiten Teilen, nicht nur im Steuerrecht, sondern
auch in anderen Rechtsgebieten, wie etwa im Arbeitsrecht, den Eindruck, als be-
stiinde Deutschland durchweg aus grofien, in Form der Kapitalgesellschaft beste-
henden, wohl organisierten, steuerlich und rechtlich optimal beratenen Unterneh-
men, denen die Moglichkeiten legaler steueroptimaler Gestaltungen geldufig sind.
Die Realitit sieht vollig anders aus, wie schon ein Blick auf die tatsédchlichen Gro-
Benordnungen und Rechtsformen der deutschen Unternehmen verdeutlicht. Von den
ca. 3,55 Millionen deutschen Unternehmen haben mehr als 2,3 Millionen die
Rechtsform des Einzelunternehmens, 413.000 Unternehmen die Rechtsform der
Personengesellschaft und nur 586.000 und damit nur ca. 16 % die Rechtsform der
GmbH oder AG. Ca. 3,25 Millionen Unternehmen beschiftigen lediglich zwischen
0 und 9 Arbeitnehmer, ca. 237.000 Unternehmen beschiftigen zwischen 10 und
50 Arbeitnehmer, nur ca. 51.000 zwischen 50 und 249 Arbeitnehmer und nur knapp
mehr als 11.000 iiber 250 Arbeitnehmer. Nur ca. 4.000 der deutschen Unternechmen

! Siehe § 34a EStG.
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erzielen einen Umsatz von iiber 100 Millionen € pro Jahr und von diesen wiederum
lediglich knapp 1.700 einen Umsatz von iiber 250 Millionen € pro Jahr.?

Nicht weniger interessant als die reinen Grolenmerkmale sind weitere Fakten.
Die kleinen und mittleren Unternehmen und sogar manche Unternehmen mit tiber
500 Mitarbeitern werden iiberwiegend vom Inhaber gefiihrt oder zumindest von ei-
nem Mitglied der Inhaberfamilie mitgeleitet. Derartiges kommt in den borsennotier-
ten Aktiengesellschaften, die im DAX gelistet sind, kaum noch vor. In im M-Dax
gelisteten Unternehmen ist derartiges durchaus manches Mal anzutreffen. Dies gilt
auch fiir die Tech-Dax-Unternehmen, die hdufig nur einige Dutzend Millionen €
Umsatz pro Jahr aufweisen, also mittelstdndisch geprigt sind.

Vor allem bei diesen inhabergefiihrten Unternehmen spielt der Einsatz der Ar-
beitskraft des Unternehmers bzw. der Mitglieder der Unternehmerfamilie eine wich-
tige und héufig sogar die entscheidende Rolle. Dies zeigt sich besonders deutlich,
sobald mittelstindische Unternehmen an GroBkonzerne verkauft werden. Es gibt
Dutzende von Beispielen in den letzten Jahren dafiir, dass mit dem Ausscheiden des
Unternehmers das Unternehmen wirtschaftlich formlich Schiffbruch erlitten hat.

Dies mag mehr als viele Theorien verdeutlichen, wie wichtig beim GrofBteil der
deutschen Unternehmen das Zusammenwirken der unternehmerischen Arbeitskraft
und des Kapitals ist. In Zeiten, in denen zwei Drittel aller Arbeitnehmer in Deutsch-
land schon im Dienstleistungssektor und nur noch ein Drittel im produzierenden
Sektor beschiftigt ist, erhilt diese Aussage besonders Gewicht. Die Steuerpolitik
freilich scheint dies weniger zu interessieren. Die Arbeitsleistung des Unternehmers
steht nicht im Fokus der Diskussion.

1.2. Neuer Diskussionsbedarf auf dem Boden des geltenden Rechts

Es niitzt wenig, sich tiber die Ursachen dieser einseitigen politischen und auch wis-
senschaftlichen Ausrichtung der steuerpolitischen Diskussion Gedanken zu ma-
chen. Wichtiger erscheint es, sich in der Wissenschaft bei der Diskussion in allen
Rechtsgebieten und namentlich auch im Steuerrecht mehr an den Realititen der
deutschen Unternehmen zu orientieren. Bekanntlich sind ca. 90 % der 38 Millionen
berufstitigen Menschen in Deutschland nichtselbstindig beschiftigt, davon bereits
ca. 20 % im Niedriglohnsektor, der relativ wenig zur volkswirtschaftlichen Wert-
schopfung beitrdgt. Nur ca. 10 % sind Unternehmer einschlieflich der im steuer-
rechtlichen Sinn selbstindig titigen Personen. Diese Zahl ist deutlich zu niedrig und
reicht bei weitem nicht aus, damit Deutschland seinen Spitzenplatz unter den In-
dustrienationen behilt. Es lohnt sich deshalb, bei einer Reform der Unternehmens-
besteuerung und der Besteuerung generell auch dariiber nachzudenken, wie die un-
ternehmerische Arbeitsleistung sachgerecht besteuert werden sollte.

2 Die Zahlen ergeben sich aus der UnternehmensgroBenstatistik des Instituts fiir Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung der Bundesagentur fiir Arbeit sowie aus den Angaben des statistischen
Bundesamts, Zahlen fiir das Jahr 2006, z. T. schon fiir 2008, abzurufen unter www.destatis.de.
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2. Die Besteuerung unternehmerischen Kapitaleinsatzes in
Einzelunternehmen, Personengesellschaften und
Kapitalgesellschaften

2.1. Die Besteuerung der Einzelunternehmer und
Personengesellschafter

2.1.1. Die Qualifizierung als Einkiinfte aus Gewerbebetrieb

Das Gesetz qualifiziert die Einkiinfte der Einzelunternehmer ebenso wie diejenigen
der Personengesellschafter (Mitunternehmer) als solche aus Gewerbetrieb (§ 15
Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG). Da die Personengesellschaft bekanntlich zwar in Bezug
auf die Einkiinfteermittlung als existent® anerkannt wird, nicht aber beziiglich der
Zurechnung der Einkiinfte, die einkommensteuerrechtlich unmittelbar den Gesell-
schaftern zugeteilt werden, glaubte der Gesetzgeber darin seit jeher eine Legitima-
tion zu finden, um abweichend vom Zivilrecht Rechtsbeziehungen zwischen Gesell-
schaft und Gesellschafter nicht anzuerkennen.* Das Argument war und ist die
Gleichstellung des Mitunternehmers mit dem Einzelunternehmer. Gleichgiiltig, ob
der Mitunternehmer dem Unternehmen Kapital in Form von Geldmitteln, etwa Dar-
lehen oder stillen Beteiligungen, zur Verfiigung stellt, ob er seine Arbeitskraft als
geschiftsfithrender Gesellschafter oder als Arbeitnehmer unterhalb der Topmanage-
mentebene einbringt oder ob er dem Unternehmen Wirtschaftsgiiter, wie etwa Mo-
bilien oder Immobilien, iiberlédsst, alle Ertrige hieraus werden zu Einkiinften aus
Gewerbebetrieb umqualifiziert (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG). Dies gilt auch bei mit-
telbaren Beteiligungen.

Die Rechtsprechung geht sogar noch weiter und macht Wirtschaftsgiiter von
Mitunternehmern zu Betriebsvermdgen.’ Selbst die Anteile der Kommanditisten an
der Komplementir-GmbH einer GmbH & Co. KG sowie alle Darlehensforderungen
gegen die GmbH, wenn diese nicht selbst ein Unternehmen von nicht ganz unterge-
ordneter Bedeutung betreibt, sind als Sonderbetriebsvermogen zu behandeln.® Je-
denfalls in der Praxis gelingt es nicht, sich dieser geradezu , krakenhaften Auffang-
methode* den gewerblichen Einkiinften zu entziehen.’

3 Der BFH spricht von der beschrinkten Steuersubjektseigenschaft, BFH, BStBI. II 1984, 751
(761 ft.); ein wenig gegliickter Ausdruck; gemeint ist, dass sie fiir die einheitliche und geson-
derte Feststellung nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 a AO als steuerlich existent behandelt wird.

Hierzu umfinglich bereits LORITZ, Die Mitarbeit Unternehmensbeteiligter — Arbeits-, Gesell-
schafts- und steuerrechtliche Probleme, 139 ff.

Die Rechtsprechung unterteilt in Sonderbetriebsvermdgen 1 und Sonderbetriebsvermogen 2,
BFH, BStBI. 11 1999, 357 (358); BStB1. I1 2001, 316 (319); BStBI. I1 2001, 520 (522); BStBI. 11
2002, 733 (734 f.).

® BFH, BStBI. 112001, 825.

Nur ausnahmsweise, wenn die Rechtsbeziehung rein zufillig ist, erkennt der BFH an, dass eine
Vergiitung nicht fiir Leistungen gewihrt wird, die wirtschaftlich durch das Gesellschaftsver-
hiltnis veranlasst sind (siehe BFH, BStBI. II 1979, 757 (763 und 767)), namlich dann, wenn
ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Leistungen und der Mitunternehmerschaft
ausgeschlossen erscheint, diese also nur zufillig zusammentreffen (BFH, BStBI. II 1980, 271;
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Die personlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, die es bekanntlich nur noch selten und insbesondere bei einigen Privatbanken
gibt, werden als Mitunternehmer mit gewerblichen Einkiinften qualifiziert (§ 15
Abs. 1 S. 1 Nr. 3 EStG). Hier liegt typischerweise ein unternehmerischer Einsatz der
Arbeitskraft vor. Zwar sind bei den meisten Bankhéusern solche Gesellschafter auch
gezwungen, eine (jedenfalls fiir den ,,Normalverdiener®) relativ hohe Einlage im
siebenstelligen Bereich zu leisten. Entscheidend ist jedoch, dass sie mit ihrer
Managementleistung und ihrer personlichen Haftung zur Verfiigung stehen. Den-
noch miissen sie auch noch alle Nachteile der Mitunternehmerregelung in Kauf neh-
men.

Vereinfacht ausgedriickt wird dem Einzelunternehmer und dem Mitunternehmer
die Moglichkeit versperrt, die Steuervorteile zu nutzen, die andere Einkunftsarten
den gewerblichen Einkiinften voraus haben, namentlich die Gewerbesteuerfreiheit
und seit 1. Januar 2009 die Moglichkeit der Besteuerung von Kapitaleinkiinften mit
der Abgeltungsteuer.

2.1.2. Die Steuerermiifiigung bei Einkiinften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG),
die Begiinstigung der nicht entnommenen Gewinne (§ 34a EStG) und die
Tarifbegrenzung bei Gewinneinkiinften (§ 32¢ EStG)

Um die Steuerbelastung bei Einkiinften aus Gewerbebetrieb zu verringern, wird die
tarifliche Einkommensteuer bei Einkiinften aus gewerblichen Unternehmen um das
3,8-fache des im jeweiligen Veranlagungszeitraum festgesetzten Gewerbesteuer-
messbetrags reduziert (§ 35 EStG). Bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz von bis
ca. 400 wird die Gewerbesteuer dadurch im Wesentlichen also neutralisiert.

Um im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 die Spreizung der Steuer-
sitze fiir thesaurierte Gewinne von Kapital- und Personengesellschaften nicht zu
grof} werden zu lassen, hat der Gesetzgeber fiir Gewinne aus allen Gewinnein-
kunftsarten im Falle der Thesaurierung einen Steuersatz von 28,25 % festgesetzt,
der nur auf Antrag gewihrt wird.® Diese Begiinstigung kommt allerdings nur Steu-
erpflichtigen zu Gute, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1 S. 1 EStG oder § 5 EStG er-
mitteln, also durch Buchfiihrung und Bilanzierung, nicht aber den § 4 Abs. 3 EStG-
Rechnern, womit der grofite Teil der Freiberufler von der Begiinstigung ausgenom-
men ist.”

Der Nachteil dieses oft nur vermeintlichen Privilegs der Thesaurierungsbegiins-
tigung zeigt sich in den Fillen, in denen der begiinstigte Gewinn entnommen wird

BStBI. 112001, 520 (522); d@hnlich BStBI. 11 2003, 191 (193); solche Fille sind etwa gegeben,
wenn eine Publikumskommanditgesellschaft geringfiigig beteiligte Gesellschafter beauftragt,
wie etwa im Fall BFH, BStBI. IT 1980, 269; siche auch BFH BStBI. II 1980, 275; anders hin-
gegen bei Fortfithrung eines Arbeitsverhiltnisses nach geringfiigigem Beteiligungserwerb,
BFH, BStBI. I1 2007, 942; dagegen KNOBBE-KEUK, Bilanz und Unternehmenssteuerrecht, § 11
IV6b.

8 §34a Abs. 1S. 1und 2 EStG.

Bei Mitunternehmern muss der Anteil an dem ermittelten Gewinn mehr als 10 % oder 10.000 €

im Veranlagungszeitraum iibersteigen.
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oder das Gesetz eine Nachversteuerung anordnet.'” Hier betriigt die Einkommen-
steuer auf den Nachversteuerungsbetrag 25 %, so dass eine Gesamtbelastung von
53,5 % eintritt. Es ldsst sich unschwer nachrechnen, dass diese Regelung den Ein-
zelunternehmer und Personengesellschafter deutlich schlechter stellt als den Kapi-
talgesellschafter. Geht man ndmlich davon aus, dass immer ein bestimmter Gewinn
entnommen werden muss, um die Steuer in Hohe von 28,5 % zuziiglich Solidaritits-
zuschlag und Kirchensteuer bezahlen zu konnen,!! so wird deutlich, dass sich diese
Thesaurierungsbegiinstigung oftmals steuerlich erst rechnet, wenn die thesaurierten
Gewinne deutlich ldnger als 10 Jahre im Unternehmen bleiben,'? und dann auch nur
fiir Spitzenverdiener.

Die sog. ,,Reichensteuer wird durch § 34a EStG in Form der Begiinstigung der
nicht entnommenen Gewinne weithin fiir alle Gewinneinkiinfte nicht zur Anwen-
dung gebracht. Der Gesetzgeber gibt damit zum Ausdruck, dass er nur diejenigen
mit der ,,Reichensteuer® belasten will, die im ,,nicht unternehmerischen® Bereich
Einkiinfte erzielen. Der Topmanager der AG, aber auch der Geschiftsfiihrer der ei-
genen GmbH, die Einkiinfte aus nichtselbstindiger Arbeit beziehen, werden damit
schlechter gestellt als der Einzelunternehmer, Mitunternehmer, Land- und Forstwirt
oder Freiberufler; eine schwer nachvollziehbare Differenzierung.

2.1.3. Die Besteuerung selbstindiger Arbeit

Die Besteuerung von selbstindig Titigen, u. a. der grolen Gruppe der Freiberufler,
enthilt bekanntlich im Wesentlichen zwei Privilegien. Zum einen haben sie keine
Gewerbesteuer zu bezahlen und zum anderen konnen sie ihren Gewinn ohne Riick-
sicht auf dessen Hohe nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln.'® Das Bundesverfassungs-
gericht hat in einer Reihe von Entscheidungen'* die VerfassungsmiBigkeit der
Freistellung der freiberuflichen Tétigkeit von der Gewerbesteuer bejaht, wobei die
Begriindungen zunehmend absonderlicher werden. Nachdem im neuesten Be-
schluss vom 15. Januar 2008 die ,,iiber einen sehr langen Zeitraum tradierte Dif-
ferenzierung zwischen Gewerbetreibenden und freien Berufen als Rechtfer-
tigungsgrund genannt wurde,' ist dies eine Legitimation fiir den Gesetzgeber, die
Unterschiede nur moglichst beizubehalten, weil dann das Bundesverfassungsge-
richt die Gewerbesteuer nicht wegen Verstoles gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz fiir verfassungswidrig erachten wird. Davon einmal abgesehen, trifft die
Gewerbesteuer aus den dargelegten Griinden zwar die Gewerbebetriebe als solche,
bis zu einem Hebesatz von ca. 400 % den Einzelunternehmer und den Mitunter-
nehmer aber wegen der Anrechnung auf die Einkommensteuer (§ 35 EStG) grund-

10" Zu Einzelheiten siche § 34a Abs. 3 ff. EStG; hierzu DORFLER/FELLINGER/REICHL, DStR 2009,
Beihefter zu Heft 29, 69 ff.

" Darauf weist HOMBURG, DStR 2007, 686 (689), hin.

12 Zu den Berechnungen siehe HOMBURG, DStR 2007, 686 (688).

Siehe § 141 AO, der sie von der Buchfiihrungspflicht ausnimmt.

4 Zuletzt im Beschluss vom 15. Januar 2008, BVerfG, WM 2008, 1175 = NVwZ 2008, 1102 =
WuB X § 15 EStG 109 mit Anmerkung LORITZ; diese Entscheidung enthilt Hinweise auf die
fritheren grundlegenden Entscheidungen.

15 BVerfG, WM 2008, 11 = NVwZ 2008, 1102.
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sdtzlich nicht. Die Einbeziehung der Einkiinfte aus selbstindiger Arbeit hat ebenso
wie bei Einzelunternehmer und Mitunternehmer einkommensteuerrechtlich den
Nachteil, dass auch fiir sie die Mitunternehmerregelung uneingeschrinkt gilt und
Drittbeziehungen nicht anerkannt werden. Auch sie konnen also steuerliche
Begiinstigungen, wie etwa die Steuerfreiheit von Verduflerungsgewinnen nach
einer zehnjdhrigen Haltedauer fiir Immobilien, die sie fiir die freiberufliche Tétig-
keit nutzen,'® und auch die Vorteile der Abgeltungsteuer nicht in Anspruch neh-
men.

2.2. Die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und ihrer
Gesellschafter

2.2.1. Die Besteuerung der thesaurierten Gewinne der Kapitalgesellschaften

Seit Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform zum 1. Januar 2008 werden die
thesaurierten Gewinne von Kapitalgesellschaften mit einem Korperschaftsteuersatz
von 15 % belastet.'” Die Gewerbesteuer tritt hinzu. Ziel des Gesetzgebers war es, bei
einem Gewerbesteuerhebesatze von 380 % eine Gesamtbelastung knapp unter 30 %
zu erreichen und damit, wie es hiel3, beziiglich der Hohe der Steuersitze in das Mit-
telfeld der EU-Linder aufzuriicken.'®

Allerdings zeigt sich, dass diese Besteuerung durchaus nicht so giinstig ist, wie
es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Tendenz des Gesetzgebers, vor allem
seit 1998, die Bemessungsgrundlage zu verbreitern, zum Erreichen dieses Ziels aber
nicht nur systemwidrige Ausnahmen abzuschaffen, sondern systemgerechte Ab-
ziige zu Ausnahmen zu erklidren und zu untersagen, fiihrt je nach Art der betriebenen
Tatigkeit, des Investments und der Finanzierungsform zu groflen Unterschieden bei
der Bemessungsgrundlage und damit bei der Steuerbelastung. Was niitzt ein vermin-
derter Steuersatz, wenn die Bemessungsgrundlage systemwidrig verbreitert ist?
Eine wissenschaftliche gutachterliche Untersuchung des Verfassers hat ergeben,
dass in der Zeit von 1998 bis 2005 die Belastung vor allem der mittelstandischen
produzierenden Unternehmen erheblich gestiegen ist."”

Es wiirde den Rahmen dieser Darstellung sprengen, Einzelheiten aufzugreifen.
Hingewiesen sei beispielhaft auf die sog. Zinsschranke (§ 8a KStG), die ebenso fiir
Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften gilt,’ sich bei diesen aber rein tat-
sichlich wegen des Freibetrages und der hiufig fehlenden Konzernzugehorigkeit?'
nicht auswirkt.

Diese werden dann Sonderbetriebsvermdgen.

17§23 Abs. 1 KStG.

Deutschland hatte bis dahin mit einer Gesamtbelastung von ca. 38 %, je nach Hebesatz, die
hochsten Belastungen fiir thesaurierte Gewinne in der EU.

Zu Einzelheiten mit Zahlen LORITZ, Die steuerliche Belastung des Mittelstandes seit 1998, 6 ff.,
33 ff. sowie die Zusammenfassung, 59 ff.

2§ 4h EStG.

2l Zu den Ausnahmen siehe § 4h Abs. 2 S.1 EStG.
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Zu erwihnen ist schlieBlich die Nichtabziehbarkeit der Hilfte der Vergiitungen
jeder Art, die an Mitglieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats oder an andere mit
der Uberwachung der Geschiftsfiihrung beauftragte Personen bezahlt werden.? In
Zeiten, in denen die Uberwachung besonders wichtig ist, ist diese Vorschrift gera-
dezu grotesk, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Aufsichtsratsvergiitungen in
deutschen Unternehmen — von den DAX-Unternehmen abgesehen — zum Teil eine
gerade liacherliche Hohe von sogar unter 20.000 € pro Jahr haben.

2.2.2. Die Besteuerung der ausgeschiitteten Gewinne

Nach jahrzehntelanger Uberlegung kam der Gesetzgeber schlieBlich zur Einsicht,
dass man allein durch eine Quellensteuer auf Zinseinkiinfte die Steuerflucht nicht
bekdmpfen kann. Dabei bedeutet Steuerflucht nicht zwingend illegales Verhalten,
ein solches wird nur gerade von Seiten vieler Politiker jeder auch legalen Steuerver-
meidung durch Nutzung des internationalen Steuergefilles stillschweigend zu-
grunde gelegt. Es ist nun einmal in einer freien Wirtschaftsordnung jedem erlaubt,
selbst zu entscheiden, ob er sein Geld in Deutschland oder in einem anderen Land
investiert, solange er in Deutschland anfallende Steuern entrichtet und die entspre-
chenden Einkiinfte auch deklariert.

Ohne hier auf die Moglichkeiten auch steueroptimierter internationaler Kapi-
talallokation einzugehen, sei doch erwihnt, dass Steuerpflichtige mit grolerem Ver-
mogen und guter Beratung zu allen Zeiten hinreichende Moglichkeiten hatten, ihr
Kapital im Ausland so anzulegen, dass daraus Einkiinfte z. B. aus unbeweglichem
Vermogen oder Unternehmensgewinne erzielt wurden, bei denen nach den meisten
DBA Deutschland kein Besteuerungsrecht hat.?®

Dieser banalen Erkenntnis, ja man kann sagen Binsenweisheit, folgend hatte
sich die aus CDU/CSU und SPD bestehende Regierungskoalition entschlossen, auf
Kapitalertrige eine Abgeltungsteuer in Form einer Schedulensteuer einzufiihren.
Die seit 1. Januar 2009 geltende Abgeltungsteuer betridgt bekanntlich 25 % zuziig-
lich Solidarititszuschlag auf die ausgeschiitteten Kapitalertriige.>*

Was einfach sein konnte, hat der Gesetzgeber nunmehr aber sehr kompliziert
ausgestaltet. Motiv ist wiederum die schon als geradezu paranoid anmutende
Grundhaltung des deutschen Gesetzgebers, alles zu tun, um zu verhindern, dass
irgendjemand tatsédchlich oder auch nur vermeintlich zu wenig Steuern bezahlt oder
eine unerwiinschte Gestaltungsmoglichkeit ausnutzt. Deshalb hat man sich nicht auf
die einfache Regelung beschrinkt, dass alle Kapitaleinkiinfte einschlieflich der Ver-
duferungsgewinne mit 25 % besteuert werden, sondern ein kompliziertes Regel-
und Ausnahmesystem geschaffen.

? § 10 Nr. 4 KStG.

# Siehe Art. 6 und Art. 7 OECD-Musterabkommen; in Deutschland gilt dann lediglich der Pro-
gressionsvorbehalt (Art. 23 A Abs. 3 OECD-Musterabkommen).

2 §32d Abs. 1 EStG. Im Fall der Kirchensteuerpflicht ermBigt sich die Steuer um 25 % der auf
die Kapitalertrige entfallenden Kirchensteuer.
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Der Abgeltungsteuer unterliegen Ausschiittungen aus Kapitalgesellschaftsantei-
len im Privatvermogen, namentlich solche aus GmbH-Anteilen und Aktien.” Aller-
dings gilt fiir diese das Teileinkiinfteverfahren®® nicht. Damit steigt die Gesamt-
steuerbelastung je nach Gewerbesteuerhebesatz der Korperschaft auf iiber 40 %
und, rechnet man nichtabzugsfihige Betriebsausgaben der Kapitalgesellschaft
hinzu, mitunter sogar auf iiber 50 % an. Der Abzug der tatsidchlichen Werbungskos-
ten ist bei Einkiinften aus Kapitalvermogen, die der Abgeltungsteuer unterliegen,
systemwidriger Weise ausgeschlossen. Es gibt nur einen Sparerfreibetrag von 801 €/
1.602 € bei Einzelveranlagung/zusammenveranlagten Ehegatten.”” In Ausnahme-
fillen des § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG kommt ein Abzug der Werbungskosten zu 60 %
in Betracht. Zudem gibt es eine sog. Giinstigerpriifung, wenn der individuelle Steu-
ersatz des Gesellschafters giinstiger als der Abgeltungsteuersatz ist.”

Der Steuerpflichtige kommt aber, was ebenfalls systemwidrig ist, nicht in den
Genuss bzw. in den Nachteil des Abzugs der Kapitalertragsteuer auf Kapitalertrige,
wenn Gliubiger und Schuldner einander nahe stehende Personen sind® oder wenn
Kapitalertriage auf Gesellschafterdarlehen oder typisch stille Beteiligungen von der
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft an einen Anteilseigner gezahlt werden, der
zumindest mit 10 % daran beteiligt ist. Das gilt auch, wenn der Glaubiger der Kapi-
talertriige eine dem Anteilseigner nahestehende Person ist.*” Um Umgehungen zu
verhindern, wird diese Regelung auf sog. Back-to-Back-Finanzierungen ausge-
dehnt.?!

SchlieBlich gibt es die spezielle Besteuerung der REITs, bei denen auf Gesell-
schaftsebene keine Steuer erhoben wird.*

2.2.3. Der Einsatz von Kapital aulerhalb eines gesellschafterlichen
Betriebsvermogens durch Gesellschafter und Nichtgesellschafter

Der Einsatz von Kapital in Unternehmen ist fiir die Volkswirtschaft von Bedeutung,
ohne Riicksicht darauf, ob er als Eigenkapital oder als Fremdkapital erfolgt. Die zi-
vilrechtliche Differenzierung, die vor allem fiir eine mogliche Rangfolge im Insol-
venzverfahren von Bedeutung ist, beriicksichtigt nicht, dass auch derjenige, der ei-
ner Gesellschaft in einer Situation ein Darlehen zur Verfiigung stellt oder sich als
typisch stiller Gesellschafter beteiligt, in der eine Bank keinen Kredit gewihrt hitte,
sein Kapital den typisch unternehmerischen Risiken aussetzt und damit fiir die

% §20 Abs. 1 Nr. 1 EStG.

2 Mit Wirkung ab 1. Januar 2009 endete das Halbeinkiinfteverfahren, bei dem nur 50 % der
Gewinnanteile besteuert werden, und wurde durch das Teileinkiinfteverfahren ersetzt mit der
Folge, dass nunmehr 60 % der Besteuerung unterliegen, siche § 3 Nr. 40 EStG.

27§ 20 Abs. 9 EStG.

2 §32d Abs. 6 EStG.

2 §32d Abs.2S. 1 Nr. 1 aEStG.

3 §32d Abs. 2S. 1. Nr. 1 b EStG.

1 §32d Abs. 2S. 1 Nr. 1 ¢ EStG.

328§ 19 ff. REITG; SCHON, DStR 2008, Beihefter zu Heft 17, 10 (18), weist darauf hin, dass aus-
landische Grundstiicksgesellschaften auf ausgeschiittete Gewinne lediglich eine Steuer von
15 % bezahlen. Siehe auch GEMMEL/KAISER, DStR 2009, 1346 ff.
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Volkswirtschaft eine wichtigere Leistung erbringt als derjenige, der sein Geld ,,si-
cher* bei einer Bank oder Sparkasse anlegt.*® Bei der Besteuerung als atypisch stille
Gesellschafter und Mitunternehmer werden hingegen Kapitalgesellschafter steuer-
lich zu Recht ebenso behandelt wie Nichtgesellschafter.

2.2.4. Ausnahmen von der Kapitalertragsteuer fiir Gesellschafter mit
mindestens 25 %-Beteiligung oder beruflicher Betéitigung

Auf Antrag werden Gesellschafter, die mit mindestens 25 % an der Kapitalgesell-
schaft unmittelbar beteiligt sind oder mit mindestens 1 % hieran unmittelbar betei-
ligt sind und beruflich fiir diese tdtig werden, nicht mit der Abgeltungsteuer be-
steuert.* Fiir sie gelten dann die Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz
und das Teileinkiinfteverfahren.*> Die Werbungskosten konnen abgezogen wer-
den.

3. Die Besteuerung der VeridufBlerungsgewinne

3.1. Die Besteuerung der Gewinne bei der VerduSerung von
Einzelunternehmen und Personengesellschaften

Bei Aufgabe der unternehmerischen Betitigung, die vor allem bei der Verdu3erung
des Unternehmens zu einer mitunter erheblichen Realisierung stiller Reserven fiihrt,
gibt es ebenfalls fiir Einzelunternehmer und Mitunternehmer einerseits und Kapital-
gesellschafter andererseits unterschiedliche Regelungen.

In allen Féllen liegen gewerbliche Einkiinfte vor, die unter besonderen Voraus-
setzungen als auBerordentliche Einkiinfte im Sinne des § 34 EStG begiinstigt sind.
Nach § 34 Abs. 1 EStG gibt es die sog. Fiinftelregelung. Sie niitzt allerdings dem-
jenigen, der durchgehend den Spitzensteuersatz bezahlt, steuerlich nichts. Aus-
nahmsweise unterliegen VerduBerungsgewinne dem erméfigten Steuersatz nach
§ 34 Abs. 3 EStG, aber nur bis zu einem Betrag von insgesamt 5 Millionen €.°° Der
erméiBigte Steuersatz betrigt 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes, mindestens
jedoch 15 %.%

3.2. Die Besteuerung der Gewinne aus der Verduflerung von
Kapitalgesellschaftsanteilen

Gewinne aus der Verduflerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften sind bei einer
Beteiligung unter 1 %, unabhédngig von ihrer Haltedauer, Einkiinfte aus Kapitalver-

3 Nach wie vor ist bei den meisten Banken und Sparkassen Festgeld, jedenfalls so lange es dem

Einlagensicherungsfonds unterliegt, als sichere Anlage zu bezeichnen; dariiber sollte trotz der
derzeitigen Turbulenzen in den Finanzmirkten kein Zweifel bestehen.

3 §32d Abs. 2 S. I Nr. 3 EStG.

¥ Zu Einzelheiten TREIBER, in: BLOMICH, EStG, § 32d Rn. 140.

% Der Steuerpflichtige muss das 55. Lebensjahr vollendet oder im sozialversicherungsrechtlichen
Sinn dauernd berufsunfihig sein (§ 34 Abs. 3 S. 1 EStG).

3§34 Abs. 3 S. 3 EStG.
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mogen. Sie werden zu 100 % erfasst®® und unterliegen der Abgeltungsteuer von
25 %. Verluste aus privaten VerduBerungsgeschiften diirften nicht mit anderen Ein-
kunftsarten ausgeglichen werden® und auch den Verlustabzug nach § 10d EStG gibt
es nicht.*

Betrigt die Beteiligung mindestens 1 % und liegen die weiteren Voraussetzun-
gen des § 17 EStG vor, dann sind VerduBerungsgewinne Einkiinfte aus Gewerbebe-
trieb. Fiir sie gilt das Teileinkiinfteverfahren, womit 40 % des Verduf3erungsgewinns
steuerfrei bleiben.*! Dafiir diirfen auch nur 60 % der VeriuBerungskosten angesetzt
werden.*? Der Gesetzgeber gibt in solchen Fillen den geringen Freibetrag des § 17
Abs. 3 EStG.

Befinden sich Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Betriebsvermogen, so ge-
hort der VerduBerungsgewinn zu den Einkiinften aus Gewerbebetrieb. Es gilt das
Teileinkiinfteverfahren.** Den Freibetrag des § 17 Abs. 3 EStG gibt es hier aller-
dings nicht.

Vereinfacht ausgedriickt ergibt sich fiir eine Beteiligung im Privatvermogen
unter 1 % ein geringfiigiger Vorteil, wenn die Grenzsteuerbelastung der Steuer-
pflichtigen sehr hoch ist, nimlich 41,67 % iiberschreitet.** Bei einer niedrigeren
Grenzsteuerbelastung ist es zweckmiBiger, wenn die Beteiligung unter 1 % im Be-
triebsvermogen gehalten wird. Bei einer Beteiligung von mindestens 1 % gilt so-
wohl im Privatvermogen als auch im Betriebsvermdgen das Teileinkiinfteverfahren,
wobei es fiir die Beteiligung im Privatvermodgen wiederum den geringfiigigen Frei-
betrag des § 17 Abs. 3 EStG gibt, der bei hoheren VerduB3erungsgewinnen dann aber
infolge der Abschmelzung keine Wirkung mehr entfaltet. Letztlich kommt es aber
darauf an, in welcher Hohe Werbungskosten anfallen, was die Rechtslage vollends
uniibersichtlich macht.

Nicht beriicksichtigt wird, ob dieser Gewinn auch mit eigener Arbeitsleistung
geschaffen wurde.

3.3. Zwischenergebnis

Die vielen Einzelheiten und systemwidrigen Ausnahmen erschweren es in Deutsch-
land, die Besteuerung des Kapitaleinsatzes stichwortartig zusammenzufassen. Stark
vereinfacht ausgedriickt kann man festhalten, dass bei Einzelunternehmen und Per-
sonengesellschaften die Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz fiir alle Ein-

3§20 Abs. 2 EStG.

% §20 Abs. 6 S. 2 EStG.

Es kommt nur zu einer Minderung der Einkiinfte aus Kapitalvermogen in den folgenden Veran-

lagungszeitraumen, § 20 Abs. 6 S. 3 EStG; fiir Aktien gilt die Sonderregelung, wonach sie nur

mit Gewinnen aus den gleichen Geschiften, nicht jedoch mit anderen Einkiinften aus Kapital-

vermogen verrechnet werden diirfen (§ 20 Abs. 6 S. 5 EStG).

4§ 3 Nr. 40 ¢ EStG.

2§ 3¢ Abs. 2a EStG.

4§ 3Nr. 40 c EStG.

“ Zur Berechnung im Einzelnen sieche ENDRISS, BBK Nr. 22 vom 21.11.2008, Fach 10, 845 (858),
mit einer zusammenfassenden Ubersicht.
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kiinfte erfolgt. Die Gewerbesteuer belastet sie bis zu einem Hebesatz von 380 %
nicht. Gerade in den grofstidtischen Gemeinden, die durchweg deutlich hohere
Hebesitze haben, entsteht also eine zusitzliche gewerbesteuerliche Belastung. Eine
Thesaurierungsbegiinstigung gibt es nur fiir buchfiihrende und bilanzierende Steu-
erpflichtige, nicht aber fiir kleine Unternehmen und fiir Freiberufler, die ihren Ge-
winn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln.

Die Investitionsabzugsbetrige und Sonderabschreibungen nach § 7g EStG kom-
pensieren den Nachteil nicht, weil es hier im Falle der Nichtvornahme des Invest-
ments zu einer riickwirkenden Nachversteuerung kommt.

Verduflerungsgewinne werden nur in Ausnahmefillen wirksam steuerlich be-
giinstigt. Der Tatsache, dass hier mitunter zusammengeballte Gewinne entstehen,
wird durch die Fiinftelregelung nur begrenzt Rechnung getragen.

Bei Kapitalgesellschaften ist die Besteuerung der thesaurierten Gewinne zwar
nominal relativ giinstig. Zu beachten ist allerdings auch hier die seit der Unter-
nehmenssteuerreform 2008 nicht mehr anrechenbare Gewerbesteuerbelastung, die
sehr unterschiedlich ausfallen kann. Dennoch liegt, weil die thesaurierten Gewinne
im Falle der Ausschiittung keiner Nachversteuerung unterliegen, eine deutliche Be-
giinstigung gegeniiber der Thesaurierungsbegiinstigung von Gewinnen in Personen-
gesellschaften vor.

Die Abgeltungsteuer bringt demjenigen, der als Kapitalgesellschafter Kapital
ins Unternehmen investiert, kaum einen Vorteil, weil der Gesetzgeber, wie darge-
legt, das Teileinkiinfteverfahren nicht zur Anwendung gelangen ldsst. Wegen des
Abzugsverbots von Werbungskosten kann es mitunter sogar giinstiger sein, Kapital-
gesellschaftsanteile im Betriebsvermdgen zu halten. Auch bei Verduferungsgewin-
nen ist das System diffus, weil nach wie vor der Gesellschafter, der 1 % oder mehr
Anteile hilt, VerduBerungsgewinne als Einkiinfte aus Gewerbebetrieb zu versteuern
hat.

4. Gewerbesteuer

Das Thema bliebe unvollstindig, wiirde bei der Bestandsanalyse nicht auf einen
gravierenden Fehler des deutschen Unternehmenssteuerrechts, namlich auf die Ge-
werbesteuer, hingewiesen. Die Gewerbesteuer ist nicht nur deshalb verfehlt, weil
das ihr zugrunde liegende Aquivalenzprinzip lingst iiberholt ist, sondern auch, weil
sie die Steuerbelastung mitunter erheblich verzerrt. Einige Hinweise mogen ge-
niigen.

Die Verzerrung durch die Gewerbesteuer beginnt bei der Bemessungsgrundlage.
Bekanntlich werden nach §§ 8, 9 GewStG dem Gewinn aus Gewerbebetrieb zahl-
reiche Positionen, die Betriebsausgaben sind, teilweise hinzugerechnet. Zu erwih-
nen ist ein Viertel der Entgelte fiir Schulden, fiir Renten und dauernde Lasten, fiir
Gewinnanteile des stillen Gesellschafters*’ sowie ein Viertel der Summe aus einem
Fiinftel der Miet- und Pachtzinsen (einschlieflich Leasingraten) fiir die Benutzung
von beweglichen Wirtschaftsgiitern des Anlagevermogens, die im Eigentum eines

4 § 8 Nr. 1a, bund c GewStG.
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anderen stehen, ein Viertel der Summe aus drei Zwanzigsteln der Miet- und Pacht-
zinsen einschlieflich Leasingraten fiir die Benutzung der unbeweglichen Wirt-
schaftsgiiter des Anlagevermdogens, die im Eigentum eines anderen stehen, sowie
ein Viertel der Summe aus einem Viertel der Aufwendungen fiir die zeitlich unbe-
fristete Uberlassung von Rechten, insbesondere Konzessionen und Lizenzen (letz-
tere mit gewissen Ausnahmen).*® Weitere Hinzurechnungen, wie etwa Gewinnmin-
derungen, die aus dem Ansatz niedriger Teilwerte in bestimmten Fillen stammen,
kommen hinzu. Andererseits kommt es zu bestimmten Kiirzungen. Eine der be-
kanntesten Kiirzungen ist die sog. erweiterte Kiirzung bei Unternehmern, die aus-
schlieBlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapital-
vermogen verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen oder
Einfamilienhduser, Zweifamilienhduser oder Eigentumswohnungen errichten und
veriuBern.*’

Die grofite Verzerrung bewirken hier freilich die Gewerbesteuerhebesitze. Man
denke nur an die Unterschiede zwischen der Gemeinde Griinwald*® und der Stadt
Miinchen.*’ Anders als in der Schweiz, wo strukturschwache geographisch abgele-
gene Kantone wie etwa Zug, Appenzell Innerrhoden oder Obwalden Industriebe-
triebe und Dienstleistungsunternehmen, aber auch Finanzunternehmen wie Banken
aus dem In- und Ausland formlich ,,anziehen®, gelingt derartiges in Deutschland
nicht. Ein Unternehmen wird nicht nach Deutschland kommen, weil eine Gemeinde
eine sehr niedrige Gewerbesteuer erhebt.”

5. Die Besteuerung des unternehmerischen Einsatzes der
Arbeitsleistung

5.1. Arbeitsleistung durch den Unternehmer

Da der Gesetzgeber den unternehmerischen Einsatz der Arbeitsleistung steuerlich
nicht begiinstigt, ldsst sich die Besteuerung einfach beschreiben. Bei Einzelunter-
nehmern und Personengesellschaftern fithren Ertrige, auch wenn sie aus der eigenen
Arbeitsleistung des Unternehmers bzw. Gesellschafter-Mitunternehmers stammen,
zu Einkiinften aus Gewerbebetrieb. Selbst dann, wenn etwa der Kommanditist im
arbeitsrechtlichen Sinne Arbeitnehmer ist,’! werden seine Einkiinfte als Mitunter-
nehmereinkiinfte umqualifiziert. Das ist steuerlich so ungiinstig, dass sich Unterneh-
men dies schlichtweg nicht leisten konnen. SchlieBlich entfillt dann die Steuerfrei-
heit der Arbeitgeberanteile der Sozialversicherungsbeitriige.> Pensionsriickstellun-

4§ 8Nr.1d,eundf GewStG.

47 7Zu Einzelheiten siche § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG.

8 Der Gewerbesteuerhebesatz betrug im Jahr 2008 240 %.

4 Der Gewerbesteuerhebesatz betrug im Jahr 2008 490 %.

Die Nichterhebung einer Gewerbesteuer ist seit der Unternehmenssteuerreform 2008 verboten,
siche § 16 Abs. 4 S. 2 GewStG. Danach betrigt der Hebesatz 200 %, wenn die Gemeinde nicht
einen hoheren Hebesatz bestimmt hat.

Hierzu statt aller ZOLLNER/LORITZ/HERGENRODER, Arbeitsrecht, 40.

2 Siehe § 3 Nr. 62 EStG.
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gen> konnen nicht gebildet werden. Generell sind alle Aufwendungen fiir die
Zukunftssicherungen des Gesellschafter-Arbeitnehmers, die den handelsrechtlichen
Gewinn gemindert haben, fiir die Besteuerung diesem Gewinn hinzuzurechnen und
als Einkiinfte aus Gewerbebetrieb zu versteuern. Sogar die Gehilter der Geschifts-
fiihrer einer Komplementir-GmbH sind, wenn erstere zugleich Kommanditisten der
GmbH & Co. KG sind, als gewerbliche Einkiinfte dem Gewinn der Kommanditge-
sellschaft hinzuzurechnen.**

Der Kapitalgesellschafter hat, wenn er seine Arbeitskraft in die Gesellschaft ein-
bringt, hingegen mehrere Gestaltungsmoglichkeiten. Er kann sich steuerrechtlich
als selbstiandiger oder nichtselbstindiger Geschiftsfiihrer betitigen bzw. anstellen
lassen. >

Arbeitsrechtlich ist er, wenn er unterhalb der Geschiftsfithrungsebene beschiftigt
ist, Arbeitnehmer. Als GmbH-Geschiftsfiihrer ist er arbeitsrechtlich nicht Arbeitneh-
mer, sondern freier Dienstnehmer. Sozialversicherungsrechtlich ist er, gleichgiiltig
ob er Arbeitnehmer oder Geschéftsfiihrer ist, hingegen abhingig beschiftigt, es sei
denn, dass er jede ihm nicht genehme Weisung verhindern kann.*® Der Geschiifts-
fiihrer kann aber auch seine Leistung auf gesellschafterlicher Basis und ohne Tatig-
keitsvergiitung erbringen. Erbringt er sie auf der Grundlage eines (zivilrechtlich)
selbstindigen Dienstvertrages, dann erzielt er Einkiinfte aus Gewerbebetrieb, und
zwar auch dann, wenn die Titigkeit ihrer Art nach eine freiberufliche ist.”’

Ist der Gesellschafter-Geschiftsfiihrer mit Anstellungsvertrag titig,’® so erhilt er
den Arbeitnehmerfreibetrag. Die Gesellschaft kann fiir ihn Pensionsriickstellungen
bilden und Aufwendungen fiir die Altersvorsorge als Betriebsausgaben geltend ma-
chen. Er wird also steuerlich wie ein Fremdgeschiftsfiihrer behandelt.

Erfolgsabhingige Vergiitungen sind sowohl bei Geschiftsfithrern als auch bei
Arbeitnehmern zuléssig, wenngleich bei Gesellschafter-Geschiftsfithrern hier von
der Rechtsprechung bestimmte engere MaBstiibe entwickelt wurden.”

Die Arbeitsleistung eines Geschiftsfiihrers einer GmbH oder eines Vorstands ei-
ner AG wird also steuerlich auch dann nicht begiinstigt, wenn der sie Leistende sich
unternehmerischen Risiken aussetzt.

33 Siehe § 6a EStG.

3 Diese wird sie in der Praxis der GmbH vertraglich zu erstatten haben, weil die Komplementir-
GmbH selbstverstindlich fiir die Geschiftsfiihrung Aufwendungsersatz und eine geringe Ver-
glitung, die in der Regel in Form eines Festbetrags gewihrt wird, erhilt.

55 Zu Einzelheiten statt aller FRECKMANN, BB 2006, 2077 ff.; REISERER, BB 2009, 718 ff.

% Hierzu statt aller SEEWALD, in: Kasseler Kommentar, SGB 1V, § 7 Rn. 5 ff.

57 FG Saarbriicken, EFG 1992, 70; diese Rechtsprechung ist falsch, weil ein Rechtsanwalt, der

z. B. eine rechtsberatende Titigkeit erbringt, oder ein Steuerberater, der eine steuerberatende

Titigkeit erbringt, hier nur wegen seiner Gesellschafterstellung ohne sachlichen Grund schlech-

ter gestellt wird, als wenn ein Fremder sie erbrichte.

Er ist in diesem Fall, wenn er jede ihm nicht genehme Weisung verhindern kann, weil er etwa

Mehrheitsgesellschafter ist oder eine entsprechende Regelung im Gesellschaftsvertrag ent-

halten ist, nicht sozialversicherungspfichtig; der Vorstand einer AG ist nach § 27 Abs. 1 Nr. 5

SGB III nicht sozialversicherungspflichtig.

Hierzu die Darstellung von WEBER-GRELLET, in: SCHMIDT, EStG, § 20 Rn. 70 ff.

58

59
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Sofern man die niedrigere Besteuerung thesaurierter Gewinne der Kapitalgesell-
schaft als steuerliche Begiinstigung erachtet, kann man eine mittelbare Begiinsti-
gung allenfalls darin sehen, dass es dem Gesellschafter-Geschiéftsfiihrer freisteht,
mit seiner GmbH nur eine geringe Vergiitung zu vereinbaren, damit moglichst hohe
Gewinne thesauriert werden konnen. Zahlt der Gesellschafter-Geschéftsfiihrer den
Spitzensteuersatz, dann ist es ohnehin relativ gleichgiiltig, ob er Einkiinfte aus nicht-
selbstindiger Arbeit oder bei Ausschiittung Einkiinfte aus Kapitalvermogen be-
zieht.

Auch Fremdgeschiftsfiihrer und Vorstinde der AG, die bei groBeren Aktien-
gesellschaften im Regelfall keinen nennenswerten Anteil am Aktienkapital halten,
konnen erfolgsabhingig vergiitet werden. Sie tragen dann, wenn sie ihre Arbeits-
leistung erbringen, insoweit diese vom Erfolg des Unternehmens abhingig ist,
etwa vom Gewinn, vom Umsatz, von der Umsatzrendite oder weiteren Faktoren,
auch das unternehmerische Risiko mit. Das vor kurzem in Kraft getretene Gesetz
zur Angemessenheit der Vorstandsvergiitung (VorstAG) zieht hier gewisse Gren-
zen.®

Die politische Tendenz besteht allerdings keineswegs darin, den unternehmeri-
schen Einsatz der Arbeitskraft, verbunden mit den Chancen auf Gewinne und dem
Risiko der schlechten Ertragslage des Unternehmens, wie sie Unternehmer treffen,
steuerlich zu ,,belohnen®. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. So mancher Politiker
wollte, wenn er es durchsetzen konnte, schon eher dem Beispiel der USA folgen, wo
seit kurzem die Vorstandsvergiitungen schlichtweg, soweit sie wegen Zahlungs-
schwiche der Unternehmen unangemessen erschienen, grolenteils ,,wegbesteuert*
werden. Auch in Deutschland und in der EU wird tiber eine Beschrankung der vari-
ablen Anteile der Vorstandsvergiitungen diskutiert, um namentlich bei Banken die
vermeintliche Lust der Topmanager auf hochriskante Geschifte zu bremsen. Die er-
wihnte sog. ,Reichensteuer®, die u. a. gerade auch Einkommen aus nichtselbstin-
diger Arbeit erfasst, wohingegen Gewinneinkiinfte generell ausgenommen werden,
beweist ebenfalls die Tendenz, Leistungen in Form der unternehmerischen Verwer-
tung der Arbeitskraft nicht als steuerlich begiinstigenswert anzuerkennen. Selbst-
verstdandlich mag man iiber variable Vorstandsvergiitungen in Millionenhohe strei-
ten. Doch diese Angemessenheit zu beurteilen, ist nicht Sache der Politik, sondern
in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung Sache der Aktionédre. Vor allem dann sind
hohe Vorstandsvergiitungen gerechtfertigt, wenn ein Vorstand eine gut bezahlte
Position aufgibt, um ein Unternehmen zu sanieren, oder wenn er gar darauf verzich-
tet, das eigene erfolgreiche Unternehmen zu fiihren, und das Wagnis eingeht, als
Vorstandsvorsitzender eines fremden Unternehmens vielleicht sogar zu scheitern
oder in die personliche Haftung zu geraten, was heutzutage durchaus nicht ausge-
schlossen ist.

0 Siehe im Einzelnen § 87 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstands-
vergiitungen (VorstAG) vom 31. Juli 2009, BGBI. 1, 25009.
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5.2. Zwischenergebnis und weiterfiihrende Uberlegungen

Der unternehmerische Einsatz der Arbeitsleistung wird im deutschen Steuerrecht
nicht begiinstigt. Beim Einzelunternehmer und Mitunternehmer werden die durch
die Arbeitsleistung erzielten Ertrige schlichtweg dem Gewinn aus Gewerbebetrieb
zugeschlagen. Eine Differenzierung wird von vorneherein verhindert. Im Falle der
Mitunternehmerschaft geschieht dies seit jeher mit dem falschen Argument, der
Mitunternehmer sei nicht dem Kapitalgesellschafter, sondern dem Einzelunterneh-
mer gleichzustellen, was schon zivilrechtlich sowie vom rechtstatséchlichen und
wirtschaftlichen Sachverhalt her falsch ist. Bei der Kapitalgesellschaft bestehen fiir
den mitarbeitenden Gesellschafter, der zugleich seine Arbeitsleistung unternehme-
risch einsetzt, wie dies im Mittelstand tiblich ist, bestimmte Gestaltungsmoglichkei-
ten. Eine steuerlich sachgerechte Behandlung dafiir, dass er nicht nur das Kapital,
sondern auch seine Arbeitsleistung in das Unternehmen einbringt und damit gewis-
sermalien alles auf eine Karte setzt, gibt es aber auch hier nicht. Man kann also fest-
stellen, dass im deutschen Steuerrecht der Wert der unternehmerischen Arbeitsleis-
tung schlichtweg bislang unerkannt geblieben ist, jedenfalls nicht positiv gewiirdigt
wird. Die seit langem bestehende marginale und uneffektive steuerliche Férderung
der Mitarbeiterbeteiligung® begiinstigt nicht den unternehmerischen Einsatz der
Arbeitskraft, sondern die Zuwendung der Vermogensbeteiligungen von Arbeitge-
bern an Arbeitnehmer.

6. Wiirdigung der geltenden Unternehmensbesteuerung

6.1. Verfassungsrechtliche, europarechtliche und rechtspolitische
Aspekte

Die Wiirdigung des geltenden Rechts erfolgt bekanntlich unter zwei Aspekten. Der
eine ist der Blickwinkel der rechtspolitischen ZweckmiBigkeit, der sich im Steuer-
recht insbesondere auf die Attraktivitit Deutschlands als Standort fiir unternehme-
rische Aktivititen richtet. Der zweite ist der Aspekt der VerfassungsmiBigkeit. Die-
sen mochte ich hier bewusst aulen vor lassen. Selbstverstindlich ist er wichtig. Nur
wire die Untersuchung all der angesprochenen Regelungen auf ihre Verfassungs-
méBigkeit hin vom Umfang her nur noch in einer umfassenden Monographie zu
leisten.®> Zudem stoBt man auf das fundamentale Problem, dass die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts im Bereich des Steuerrechts iiberall da, wo das Ge-
richt den Bereich der Familienbesteuerung und einige Randgebiete verlassen hat,
vielfach kaum nachvollziehbar ist. Das Gericht war tiber die Jahrzehnte mit dem
Steuergesetzgeber ausgesprochen ,,milde®. Die angelegten Mafstibe passten iiber-
haupt nicht zu denen, die im Bereich der Familienbesteuerung zur Anwendung ge-
bracht wurden und die etwa bei den Beschliissen zur Vermdgens- und zur Erbschaft-

1" Seit 1. Januar 2009 durch § 3 Nr. 39 EStG, bis dahin durch § 19a EStG.
92 7u einer Ubersicht der aktuellen Fragen WERNSMANN, in SCHON/BECK, Zukunftsfragen des
deutschen Steuerrechts, 161 ff.
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steuer der Jahre 1995 und 2006 herangezogen bzw. entwickelt wurden. Wiirde
man den Gleichheitssatz in Form der Ausprigung des Grundsatzes der Besteuerung
nach der Leistungsfihigkeit® sowie die im Laufe seiner Rechtsprechung zu Frei-
heitsgrundrechten entwickelnden MaBstibe des Bundesverfassungsgerichts® im
Bereich der Unternehmensbesteuerung heranziehen, so hielte ein Grofteil der gel-
tenden Vorschriften, ja das System insgesamt, diesen Maf3stidben nicht stand.

Wer also Vorschriften des Unternehmenssteuerrechts am Maf3stab der Verfas-
sung misst, muss im Prinzip zwei unterschiedliche Priifungen vornehmen, zum
einen die Priifung unter dem prognostischen Aspekt, wie das Bundesverfassungs-
gericht entscheiden wiirde, und zum anderen die Priifung, wie denn die Ent-
scheidung ausfallen miisste, wenn die ansonsten vom Bundesverfassungsgericht
entwickelten MaBstibe auch im Unternehmenssteuerrecht zur Anwendung gelang-
ten. Derartiges ist aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch fiir die Praxis und fiir den
Gesetzgeber, dullerst unbefriedigend.

Noch unbefriedigender ist, dass die wenigsten verfassungsrechtlichen Kollegen
dieses Phinomen in aller Deutlichkeit ansprechen und deutliche Kritik daran iiben.
Erfreulicherweise geht der Bundesfinanzhof zunehmend dazu iiber, steuerrechtliche
Vorschriften auf den verfassungsrechtlichen Priifstand zu stellen. Wir diirfen also
die Hoffnung nicht aufgeben, dass im Bundesverfassungsgericht ein Umdenken ein-
setzt, und sei es auch erst, wenn dort eine neue Richtergeneration einzieht. Solange
allerdings die im Bundestag vertretenen Parteien bei der Richterstellenbesetzung im
Bundesverfassungsgericht nicht endlich trotz des Parteienproporzes die Qualifika-
tion und den fachlichen Bedarf im jeweiligen Senat als oberster Kriterium heran-
ziehen, besteht hier wenig Hoffnung. Ein Verfassungsrichter, der sich bis zur Uber-
nahme seines Amtes nicht beruflich iiber lange Jahre mit dem Steuerrecht
beschiftigt hat, wird schwerlich in der Lage sein, dort den unsteten Kurs auf eine ge-
rade Linie zu bringen. Es bleibt zu hoffen, dass der BFH seinen zunehmend kriti-
schen Blick unter dem Aspekt der VerfassungsmiBigkeit einzelner Steuernormen
beibehilt und von daher deutliche Zeichen setzt, dass der Gesetzgeber im Steuer-
recht nicht weiterhin Freiheiten in Anspruch nehmen kann, die es in anderen Rechts-
gebieten nicht gibt.

Eine nicht unerhebliche Erschwernis fiir den deutschen Steuergesetzgeber sind
die vom EuGH entwickelten, inzwischen doch recht zahlreichen und gewichtigen
europarechtlichen Vorgaben.® Dieser Bereich kann hier aus Raumgriinden nicht be-
handelt werden, so wichtig er ist. Aus deutscher Sicht ist zunidchst allerdings ent-
scheidend, dass Deutschland sich dariiber klar wird, wie es ein zukunftsfihiges

% BVerfGE 93, 165; 93, 121; 117, 1.

6 Statt aller BVerfGE 81, 236; 82, 87; 93, 135; 112, 279.

% Statt aller z. B. BVerfGE 115, 111.

% Zu einem Uberblick statt aller EVERETT, DStZ 2006, 357 ff.; HEY, StuW 2004, 193 ff.; WEBER-
GRELLET, NJW 2004, 1617 ff.; s. ferner die Beitrége anldsslich der 20. Jahrestagung der Deut-
schen Steuerjuristischen Gesellschaft in LEHNER, Steuerrecht im Européischen Binnenmarkt;
zur tatsdchlichen Seite des europiischen Steuerwettbewerbs die Beitrige in SCHON, Tax Com-
petition in Europe.
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Steuerrecht auch unter dem hier angesprochenen Aspekt der Besteuerung unterneh-
merisch eingesetzter Arbeitskraft und unternehmerisch eingesetzten Kapitals ge-
stalten soll und will. Deutschland muss, weil es auf die besten Kopfe, auch aus an-
deren Lindern der Welt, angewiesen ist und ebenso auf die internationalen
Kapitalstrome, ein besonderes Augenmerk darauf legen, gerade fiir nach Deutsch-
land zuziehende, aber auch fiir hier titige, aber im Ausland anséssige Personen das
internationale Steuerrecht attraktiv zu gestalten. Derzeit vermittelt die Politik den
Eindruck, sie habe das im Steuerrecht noch gar nicht verstanden. Man wartet nim-
lich immer erst zu, bis der EuGH eine Regelung fiir europarechtswidrig erklért, und
wenn das geschehen ist, wird die einschldgige Reglung nicht etwa grundlegend neu
durchdacht und auf den Priifstand gestellt. Vielmehr wird eine Neuregelung primér
unter dem Aspekt gestaltet, dass moglichst keine Steuerausfille drohen. Die euro-
parechtswidrige Regelung wird dann nicht selten so umgestaltet, dass auch in
Deutschland Ansissige, also Steuerinlidnder, davon erfasst werden. Damit ist zwar
mitunter die Diskriminierung beseitigt, aber zugleich das Problem auf noch viel
mehr Steuerpflichtige ausgedehnt. Man begreift Europa nicht als Chance, sondern
als Last, derer man sich auf die genannte, rechtspolitisch verfehlte Weise entledigt.
Auch hier ist dringend eine grundlegende Umkehr erforderlich.

Unter rechtspolitischen Aspekten wurden zahlreiche Einzelheiten, die nicht zu
befriedigen vermogen, bereits genannt. Einige wichtige seien (nochmals) hervorge-
hoben: Vor dem Hintergrund der umfinglichen Diskussion um eine Unternehmens-
steuerreform und der zahlreichen Einzelansitze wurde in den letzten Jahren eine
Fiille von Argumenten und rechtstechnischen Einzelvorschligen entwickelt. Ein
Bedarf, sich nicht dieses Instrumentariums zu bedienen, sondern zu ,,Neuerfindun-
gen* zu schreiten, vermag ich deshalb nicht zu erkennen. Trotz aller Unterschiede
bei den Einzelansdtzen und Losungsvorschligen wird man sich auf allgemeine
Ziele, die jiingst von Schon komprimiert dargestellt wurden,® verstindigen konnen.
Dazu gehoren die Steuervereinfachung, die Beseitigung von Ausnahmevorschriften
und Lenkungstatbestinden, die Herabsetzung der Steuersitze und die gleichmifige
Behandlung von Einkommensgruppen und Vermogensarten. Auch die Abschaffung
Substanz verzehrender Steuern wie der Gewerbesteuer, die Entlastung der Biirger
und Finanzbehorden von Verwaltungsaufwand, eine klare Zuordnung der Zustin-
digkeiten zwischen Bundes- und Landesebene sind zu nennen. Das alles sollte
idealerweise unabhingig von der Diskussion um die Hohe der angemessenen Steu-
ersitze und die Hohe des staatlichen Steueraufkommens erfolgen. Doch schon bei
der Konkretisierung der Einzelforderungen beginnt der Streit. Wo besteht z. B.
heute wirklich noch ,,Nachholbedarf”, die Bemessungsgrundlage zu verbreitern,
nachdem in den letzten Jahren, vor allem seit 1998, immer mehr Betriebsausgaben
und Werbungskosten systemwidrig vom Abzug ausgeschlossen oder dieser zumin-
dest eingeschrinkt wurde?

Nachdem alle grundlegenden Steuerreformbemiihungen gescheitert sind und,
gleichgiiltig wie sich die Bundesregierung in der nidchsten oder iibernidchsten Legis-

7 SCHON, DStR 2008, Beihefter zu Heft 17, 10 ff.
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laturperiode zusammensetzen wird, vermutlich auch scheitern werden, weil schon
in den einzelnen Parteien kein Konsens herrscht, sollte man auf einem bescheidene-
ren Niveau diskutieren. Schon hat dies als einer der ganz wenigen prizise auf einen
Nenner gebracht: Es konne wohl nur noch um die ,,Second-Best-Losung* gehen.
Von daher erspare ich es mir, zu den umfinglichen Reformpaketen im Einzelnen
Stellung zu nehmen oder sie auch nur aufzuzihlen.%®

Interessant sind die steuerpolitischen Diskussionsvorschldge selbstverstindlich
nach wie vor wegen der darin entwickelten Ideen und der Vorschldge zu deren Um-
setzungen. So manche, wie insbesondere der Vorschlag KIRCHHOFS, leiden m. E.
aber daran, dass sie von Haus aus zu sehr das theoretische Ideal in den Vordergrund
gestellt haben, statt zu erkennen, dass wir uns in Deutschland auf Erden nicht den
steuerpolitischen Himmel wiinschen sollten, sondern auch fiir den Wissenschaftler
im Steuerrecht an erster Stelle die Frage der Zielsetzung stehen muss. Eine Flat-Tax,
die ja schon im Bereich des Eingangssteuersatzes nicht durchzuhalten ist — der Steu-
ersatz kann schlielich nie so niedrig sein, dass man ihn sofort nach Auslaufen des
Grundfreibetrags erheben konnte —, klingt gut, wird aber ehrlicherweise selbst von
denen nicht gefordert, die heute unter den enorm hohen Steuersitzen von 42 oder
gar 45 % zuziiglich Solidarititszuschlag und Kirchensteuer leiden. In einem Staat,
der den Biirgern so viel zu bieten hat wie die Bundesrepublik Deutschland, z. B. in
Bezug auf Infrastruktur, auf Schulen, Kindergirten und Hochschulen, wird ein ge-
wissenhafter Biirger, gerade wenn er zu den sog. Besserverdienenden — dazu kann
man allerdings nur Biirger ab einem zu versteuerndem Einkommen von einigen
Hunderttausend € aufwirts und nicht schon ab einem Einkommen von 50.000 bzw.
100.000 € rechnen — ernstlich verlangen, dass er in der Spitze nur 25 % Steuern be-
zahlt.

Briuchte er in der oberen Proportionalzone nur ein Drittel oder vielleicht 35 %
(kein Solidaritdtszuschlag) zuziiglich Kirchensteuer ,,abzugeben®, dann wire
Deutschland auch fiir gut verdienende Privatpersonen ein hochattraktives Land. Ich
behaupte, niemand wiirde sich von Diisseldorf, Hamburg oder Miinchen in einen der
vom Umfeld wohl wenig interessanten Landstriche wie die Schweizer Kantone Zug,
Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden oder Obwalden begeben. Selbst-
verstidndlich bediirfte auch das in Deutschland einer gewissen Mentalitétséinderung.
Sicher gébe es auch dann noch Menschen, die selbst bei einer Flat-Tax von 25 %
weiterhin ein ,,Hobby* darin sidhen, ihre Steuern zu optimieren. Aber dieses
,,Hobby* wiirde dann zur anachronistischen Ausnahme und nicht zur Regel, wie es
heute bei vielen der Fall ist.

6.2. Konkretisierung der wesentlichen Mingel der heutigen
Unternehmensbesteuerung

Realistischerweise sollte man sich heute im Jahr 2010 in erster Linie damit befassen,
welche Mingel gravierend sind und deshalb dringend der Beseitigung bediirfen.

% Umfassend hierzu SCHON, DStR 2008, Beihefter zu Heft 17, 10 ff.
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(1) Die unterschiedliche Besteuerung von Einzelunternehmern und Personenge-
sellschaftern einerseits und Kapitalgesellschaften und ihrer Gesellschaftern ande-
rerseits fithrt dazu, dass den Einzelunternehmern und Mitunternehmern, anders als
den Kapitalgesellschaftern, alle steuerlichen Vorteile des unternehmerischen Einsat-
zes der Arbeitskraft, die Nichtselbstindige erhalten, versagt werden. Das wirkt sich
vor allem bei sozialversicherungspflichtigen Gesellschaftern aus, die es bei Einzel-
unternehmen aus der Natur der Sache heraus und bei Personengesellschaften wegen
der Besteuerung nicht gibt. Da der Grofteil der deutschen Unternehmer aber Ein-
zelunternehmer und Mitunternehmer sind, wird dieser Grof3teil steuerlich schlechter
gestellt als die 90 % der Erwerbstitigen, die die Arbeitnehmereigenschaft haben,
und die zahlenmiBig relativ wenigen mitarbeitenden GmbH-Gesellschafter.

(2) Dies wirkt umso gravierender, als es keine spezielle ertragsteuerliche Be-
giinstigung des unternehmerischen Einsatzes der Arbeitskraft gibt.

(3) Seit Inkrafttreten der Abgeltungsteuer gibt es weitere sachlich nicht gerecht-
fertigte Unterschiede. Dem Einzelunternehmer ist es schon aus zivilrechtlichen
Griinden, dem Personengesellschafter infolge der Geltung der Mitunternehmerrege-
lung versagt, Kapital dergestalt in seinem Unternehmen zu investieren, dass die Er-
trige daraus der Abgeltungsteuer von nur 25 % unterliegen. Bei Kapitalgesellschaf-
ten ist die Optionsmoglichkeit des § 32d Abs. 1 Nr. 3 EStG nicht flichendeckend, so
dass ein m. E. vollkommen ,,verqueres* System entsteht. Der Kapitalgesellschafter,
der sein Kapital als Eigenkapital im Unternehmen investiert, wird, wenn fiir ihn das
Teileinkiinfteverfahren nicht gilt, gegeniiber dem Fremdkapitalgeber diskriminiert.
Investiert er sein Kapital als Darlehen, stille Beteiligung oder sonstiges Fremdkapi-
tal, dann greift die Abgeltungsteuer nicht ein.

(4) Damit wird deutlich, dass generell die Abgeltungsteuer den Systemfehler
enthilt, dem Gesellschafter und damit dem Eigenkapitalgeber, also dem GmbH-
Gesellschafter und dem Aktiondr, das Teileinkiinfteverfahren zu versagen und ihn
deutlich stdrker als den Fremdkapitalgeber zu belasten. GmbH-Anteile und Aktien
sind deshalb unter dem Aspekt der Kapitalanlage im Unternehmen mit der Zielset-
zung, von den ausgeschiitteten Ertrdgen zu leben, steuerlich relativ uninteressant.

7. Zielsetzungen fiir eine Anderung und Reformvorschlige

7.1. Die Frage nach den Prioritéiten

Das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 hat zwar in der Praxis gewisse Vorteile
fiir diejenigen Unternehmer gebracht, die die steuerlichen Gestaltungsfreiheiten
niitzen und ihr Kapital und ihre Arbeitskraft steuerlich optimal einsetzen konnen.
Aus wissenschaftlicher Sicht sind nun allerdings noch mehr Systembriiche enthal-
ten; das gesamte deutsche Unternehmenssteuerrecht ist noch mehr zum Flickwerk
geworden als es vorher war. Das erschwert, auf diesem System aufzubauen. Es ist
wie im Leben: Bekanntlich ist es hdufig einfacher und kostengiinstiger, ein altes Ge-
bdude abzureilen und ein neues von Grund auf zu erstellen, als das alte Gebdaude
zeitgerecht zu renovieren. Dennoch ist eine Renovierung bis zum Neubauniveau so-
gar in kleineren Schritten moglich, wenn man nur das Endziel festlegt. Sonst wird es
ein ewiges Flickwerk bleiben.
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Vor diesem Hintergrund ist es unverzichtbar, Priorititen zu setzen, auch im Hin-
blick auf die Ziele.

(1) Wir brauchen in Deutschland mehr Unternehmer, vor allem im Mittelstand,
weil es nur so gelingen kann, die beschiftigungspolitischen Probleme zu 16sen und
kurzfristig die Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und herzustellen, die
im Weltmarkt die besten Chancen versprechen. Dies gilt ebenso im Produktions-
bereich und im Bereich der Dienstleistungen.

(2) Vor allem kleine und mittlere Unternechmer sind in Zukunft noch stéirker
darauf angewiesen, Kapital, soweit sie entsprechende Gewinne haben, im Unter-
nehmen zu thesaurieren und ohne Bankkredite auszukommen. Die Banken wer-
den gerade bei Neugriindungen, aber auch bei gut laufenden mittelstindischen
Unternehmen zusehends restriktiver, und dieser Trend diirfte sich schwerlich um-
kehren.

(3) Die Unterscheidung von Eigenkapital und Fremdkapital ist m. E. so, wie sie
heute im Steuerrecht getroffen wird, vielfach iiberholt. Entscheidend ist, dass Kapi-
tal zur Verfiigung steht und vom Unternehmer eingesetzt werden kann, und zwar
auch dann, wenn er nicht in der Lage ist, es fiir den worst case, also fiir den Insol-
venzfall, zu besichern. Volkswirtschaftlich wertvoll ist vor allem das Kapital, das
der Kapitalgeber — gleichgiiltig, ob es der Unternehmer selbst, ob es nahe Angeho-
rige oder Dritte sind — dem Unternehmen zur Verfiigung stellt und auch in schwie-
rigen Zeiten und vor allem in Krisenzeiten nicht abzieht. Wer als Kreditgeber einem
bonititsstarken Gldubiger ein Darlehen gibt, um es mit einer erstrangigen Hypothek
in Hohe von 30 % des Wertes einer Immobilie in 1 a-Lage in Miinchen, Diisseldorf
oder Hamburg abzusichern, geht ebenso wenig ein Risiko ein, wie wenn er das Geld
auf eine erstklassig geratete Bank bringt oder in Staatsanleihen investiert. Es sollte
keinen Unterschied ausmachen, ob Geld als unternehmerisch haftendes Kapital als
partiarisches Darlehen, als typische oder atypisch stille Beteiligung oder in welcher
Rechtsform auch immer investiert wird.

(4) Eine sicher mit hoher rechtspolitischer Brisanz behaftete Frage besteht da-
rin, ob die Arbeitskraft des Unternehmers und des Nichtselbstdndigen steuerlich un-
terschiedlich behandelt werden sollte. Falsch ist es m. E. in jedem Fall, wenn der
Einsatz der Arbeitskraft des Nichtselbstindigen, und zwar sogar dann, wenn er wie
ein Beamter kein Arbeitsplatzrisiko und nicht einmal ein Risiko der partiellen Zah-
lungsunfihigkeit seines Arbeitgebers bzw. Dienstherren hat, steuerlich besser be-
handelt wird als der Unternehmer, der die Arbeitskraft im eigenen Unternehmen
einsetzt und damit gleichsam sein Geld und seine Arbeit auf eine einzige ,,Karte*
setzt. M. E. darf der unternehmerische Einsatz der Arbeitskraft, gleichgiiltig in wel-
cher Gesellschafts- bzw. Rechtsform dies geschieht, nicht schlechter behandelt wer-
den als der Einsatz der nichtselbstindigen Arbeitskraft, idealerweise sollte das da-
mit verbundene unternehmerische Risiko belohnt werden. Dabei plddiere ich nicht
dafiir, eine steuerliche Sonderbehandlung des unternehmerischen Einsatzes der Ar-
beitskraft als neue Ausnahme in das Gesetz einzufiigen. Das Steuerrecht besteuert
Ergebnisse. Auch Einnahmen aus unternehmerischer Arbeitskraft sollen nur be-
giinstigt werden, wenn der Unternehmer positive Erfolge, nicht auch, wenn er Miss-
erfolge erzielt.
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(5) Zu iiberdenken ist auch, dass derzeit bei steuerlichen Begiinstigungen von
Betriebsverduf3erungen nicht beachtet wird, ob der Unternehmer die dadurch erziel-
ten VerduBerungsgewinne auch durch den Einsatz seiner eigenen Arbeitskraft ge-
schaffen hat oder lediglich durch den Einsatz des Kapitals. Wer einen von vornehe-
rein auf Sicherheit hin konzipierten geschlossenen Fonds gezeichnet hat und aus
diesem nach Vollendung des 55. Lebensjahres ausscheidet, erhilt die gleichen Pri-
vilegien auf den VerduBerungsgewinn wie der Unternehmer, der Zeit seines Lebens
die Verduferungsgewinne in seinem Unternehmen mit Hilfe auch seiner Arbeits-
kraft geschaffen hat.

7.2. Absage an neue Differenzierungen, Abbau bestehender
Unterschiede

Da wir im Steuerrecht ohnehin viel zu viele Differenzierungen haben, ist es m. E.
kein erstrebenswertes Ziel, neue zum Zwecke der Begiinstigung des unternehmeri-
schen Einsatzes der Arbeitskraft zu fordern. Es bringt aber auch nichts, flichende-
ckend alle heute bestehenden Differenzierungen bei der Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage und bei den Steuersitzen abschaffen zu wollen. Vielmehr miissen
wir weiterhin damit leben, dass thesaurierte und ausgeschiittete Gewinne unter-
schiedlich behandelt werden, was m. E. auch eine sachliche Rechtfertigung hat, tiber
die weitgehend Konsens besteht. Wer Geld in Unternehmen belédsst und dem unter-
nehmerischen Risiko aussetzt, erbringt eine von der Gesellschaft anzuerkennende
Leistung; denn durch unternehmerische Aktivititen werden nahezu ,,zwangsldufig*
Arbeitsplitze geschaffen und volkswirtschaftlich erwiinschte Aktivitdten entfaltet.
Wer Geld im Privatvermogen hilt und jederzeit dariiber verfiigen kann, hat u. a. den
Vorteil, auch in krisenhaften Zeiten jederzeit dariiber disponieren zu konnen.

Zudem hat man sehr deutlich an den Forderungen KIRCHHOFS gesehen, dass sie
wenig realistisch sind. Wer einen Steuersatz von 25 % auf alle Einkiinfte verlangt,
muss Betriebsausgaben und Werbungskosten mit der ,,Rasenmihermethode* zu-
riickschneiden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Ausschluss
der Werbungskosten fiir Fahrten zum Arbeitsplatz hat deutlich gemacht, dass dies
schon an verfassungsrechtlichen Grenzen scheitert® und zudem hochst ungerecht
ist. Auch der internationale Steuerwettbewerb verlangt zweifellos einen tendenziell
eher niedrigen Steuersatz auf thesaurierte Gewinne. Als ideal betrachte ich 20 %
Gesamtbelastung, aber auch 25 % wiirde Deutschland durchaus deutlich attraktiver
als die derzeit knapp 30 % machen.

Selbstverstidndlich kann man theoretisch auch diskutieren, ob es angebracht
wire, die Investition von Privatkapital in ein Unternehmen, gleichgiiltig, ob es das
eigene oder ein fremdes ist, steuerlich zu fordern. Allerdings kime man hier zu
neuerlichen Ausnahmen und vermutlich zu erheblichen Fehlallokationen. Man
stelle sich vor, es gibe die Moglichkeit, dass aus dem Privatvermogen in Unterneh-
men investiertes Kapital (nur) in Hohe von 10 oder 20 % zu einem Abzug von der
Bemessungsgrundlage oder gar von der Steuer fiihrte. Eine neue ,,Abschreibungs-

% BVerfG, DStR 2008, 2460 ff = NJW 2009, 48 ff.
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branche* wiirde ins Leben gerufen. Angesichts der Mentalitét vieler Deutscher bin
ich tiberzeugt, dass es sie bis zum Jahresende formlich dridngte, auch noch so dubi-
osen Unternehmern Kapital zur Verfiigung zu stellen, nur weil dies zu einer Minde-
rung der eigenen Steuerlast fiihrte.

7.3. Konkrete Forderungen beziiglich des unternehmerischen
Einsatzes der Arbeitskraft und des Kapitals

Vor dem Hintergrund, dass es bei der Unternehmensbesteuerung ohnehin kaum
noch ein erkennbares System gibt, sollte man sich vom Dogma 16sen, das da lautet:
Kapitalgesellschaften einerseits und Einzelunternehmen und Personengesellschaf-
ten andererseits seien etwas grundlegend Verschiedenes und miissten steuerlich
auch verschieden behandelt werden. Vielmehr sollte man das geltende Steuerrecht
als deutsche Realitit zugrunde legen und fragen, wie man zumindest die grobsten
bestehenden Ungleichbehandlungen im Bereich der Besteuerung der Arbeitskraft
und des zusitzlich eingesetzten Kapitals auf moglichst einfache Weise beseitigen
kann. Dazu sind vorrangig vier Aspekte zu betrachten bzw. zu verwirklichen.

(1) Die unternehmerisch eingesetzte Arbeitskraft darf, ungeachtet der Rechts-
form, nicht schlechter gestellt werden als die Arbeitskraft der Nichtselbstdndigen.

(2) Das unternehmerisch eingesetzte Kapital sollte steuerlich besser gestellt wer-
den als das im Privatvermogen frei verfiigbare, ungeachtet der Rechtsform des Un-
ternehmens. Die heutige Differenzierung zwischen Einzelunternehmer und Mitun-
ternehmer/Personengesellschafter einerseits und Kapitalgesellschafter andererseits
muss grundlegend gedndert werden.

(3) Wer als Unternehmer sein Kapital im eigenen Unternehmen einsetzt, dem
diirfen, ungeachtet der Rechtsform, nicht steuerlich giinstigere Anlagemdoglichkei-
ten mit Nutzung der Abgeltungsteuer versagt werden.

(4) Der Verlust tatsidchlich eingesetzten Kapitals im Unternehmen und diesem
gleichgestellt die Zahlungen auf Verbindlichkeiten, die aus unternehmerischen Ak-
tivitdten herriihren, wie etwa aus Nachschusspflichten der Gesellschafter, Konzern-
haftungstatbestinden, unternehmerisch verursachten Schadensersatzanspriichen
und weiterem mehr, miissen steuerlich beriicksichtigt werden.

All das zu verwirklichen, ist selbstverstindlich wie alle Anderungen im deut-
schen Steuerrecht nicht einfach, ja hiufig ausgesprochen kompliziert. Man lauft Ge-
fahr, neue Systemwidrigkeiten zu propagieren.

Dennoch bin ich liberzeugt, dass sich diese Ziele deutlich problemloser verwirk-
lichen lassen als eine grof3e Steuerreform, die etwa aus sieben Einkiinften drei oder
vier machen will. So etwas kann man machen. Es ist aber mehr Kosmetik und Optik,
als dass es Nutzen brichte.

Zu (1):

Der Gesetzgeber hat sich seit jeher dazu entschlossen, Arbeitsleistungen Dritter in
Gestalt nichtselbstdndiger Arbeit in bestimmter Weise steuerlich zu behandeln, ja zu
begiinstigen. Dies geschieht etwa in der Form, dass Sozialversicherungsbeitrige des
Arbeitgebers steuerfrei sind (§ 3 Nr. 62 EStG) und Alterseinkiinfte (nach einer lan-
gen Ubergangsfrist) nachgelagert besteuert werden sollen.
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Die gleiche steuerliche Behandlung muss auch Einzelunternehmern und Mitun-
ternehmern zuteil werden. Bei Mitunternehmern ist dies viel einfacher zu erreichen,
als in den letzten Jahrzehnten oft behauptet wurde, jedenfalls dann, wenn der Unter-
nehmer Biicher fiihrt und Jahresabschliisse macht. Das Steuerrecht braucht nur dem
Handelsrecht zu folgen. Selbstverstindlich hat man dann wie heute bei der GmbH
das Problem der verdeckten Gewinnausschiittungen. Dann sollte man sich aber auf
dieses konzentrieren, statt wie die Mitunternehmerregelung entgegen dem Zivil-
recht Rechtsbeziehungen nicht anzuerkennen und damit das Kind mit dem Bade
auszuschiitten. Eine Sonderregelung wire fiir Einzelunternehmer erforderlich. Hier
konnte man aber durchaus mit pauschalen Abziigen, etwa einem vom Umsatz und
Gewinn abhidngigen Unternehmerlohn arbeiten.

Zu (2):

Schon heute ist bei Kapitalgesellschaften das unternehmerisch eingesetzte Kapital,
soweit es aus thesaurierten Gewinnen stammt, steuerlich besser gestellt, indem es
den Steuersatz von 15 % auf thesaurierte Gewinne gibt. Ein gleich hoher Steuersatz
muss fiir in Personengesellschaften thesaurierte Gewinne gelten. Dafiir braucht man
weder wie die Stiftung Marktwirtschaft ein einheitliches Unternehmenssteuerrecht
noch ein Optionsmodell. Beides kann man selbstverstindlich machen. Doch handelt
es sich m. E. vor allem um eine Frage der Praktikabilitit und nicht um eine Prinzi-
pienfrage. Das Optionsmodell kann sich u. a. im Hinblick auf die DBAs ergeben,
um insbesondere die Abschirmwirkung der Kapitalgesellschaft zu erreichen, falls
gewollt.

Bei § 4 Abs. 3-Rechnern lassen sich mit Hilfe weniger Einzelregelungen diesel-
ben Ergebnisse erreichen. Bei ihnen kann man ebenso wie bei Einzelunternehmern
z. B. verlangen, dass thesaurierte Gewinne auf einem betrieblichen Bankkonto bzw.
Depot gefiihrt werden. Investiert der Unternehmer, wie es hiufig der Fall sein wird,
die Gewinne sofort, dann ldsst sich unschwer erkennen, dass in Hohe der getitigten
Investitionen der Gewinn gar nicht entnommen werden konnte. Es ist nicht zu ver-
kennen, dass es hier viele Abgrenzungsfragen geben wird. Nur sollten es die moder-
nen EDV-Buchhaltungssysteme im dritten Jahrtausend moglich machen, sie zu 16-
sen.

Zu (3):

Die Abgeltungsteuer ist m. E. aus steuerpolitischen Griinden unverzichtbar. Ohne
sie wiirde noch mehr Geld ins Ausland gebracht. Die Abgeltungsteuer muss deshalb
auch dem Unternehmer beziiglich der Ertrige seines im Unternehmen eingesetzten
Eigen- und Fremdkapitals offen stehen. Sie muss so ausgestaltet werden, dass die
Besteuerung dieses Kapitals im Falle der Ausschiittung nicht hoher ausfillt, als
wenn ein Dritter Fremdkapital zur Verfiigung stellt, das auf Unternehmensebene
dann zum Betriebsausgabenabzug fiihrt und insgesamt nur mit der Abgeltungsteuer
von heute 25 % belastet wird. Die gerechteste Losung wire es, wenn die Steuerbe-
lastung auf thesaurierte Gewinne im Falle ihrer Ausschiittung an die Gesellschafter
riickgingig gemacht und nur die Kapitalertragsteuer darauf erhoben wiirde. Das
liefe in vielen Féllen auf eine Wiedereinfithrung des Anrechnungsverfahrens hinaus.
Die deutschen Kapitalgesellschaften wiirden dann auch fiir auslédndische Investoren
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unter dem Aspekt des dauerhaften Investments mit einer kontinuierlichen Dividen-
denausschiittung interessant.

Zu (4):

Die Gleichstellung von Einzelunternehmern, Personen- und Kapitalgesellschaftern
in den Fillen, in denen sie ihr unternehmerisch eingesetztes Kapital verlieren, also
Verluste entstehen, erfordert nach heutigem Verstiandnis bei den Kapitalgesellschaf-
ten eine Systemdurchbrechung. Warum sollte ein Kapitalgesellschafter, der etwa in
der Insolvenz sein Kapital endgiiltig verliert, die dadurch hervorgetretene Minde-
rung der steuerlichen Leistungsfahigkeit nicht geltend machen kénnen? Das muss
nicht ,,eins zu eins* geschehen und auch nicht in allen Féllen. Diskussionswiirdig er-
scheint es mir jedenfalls. Es ist nun einmal ein Unterschied, ob ein Unternehmer,
also ein Kapitalgesellschafter, der im Unternehmen mitarbeitet und damit, wie er-
wihnt, alles auf eine Karte setzt, im Falle der Insolvenz des Unternehmens alles ver-
liert oder ob ein Kapitalanleger iiber die Borse zu Spekulationszwecken Aktien
zeichnet und Geld verliert.

7.4. Die Frage nach der Definition des unternehmerisch eingesetzten
Kapitals

Eine bisher in der Diskussion vernachlissigte Frage ist die, ob es auBlerhalb der
land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen und freiberuflichen Einkiinfte einen
(quasi-)unternehmerischen Einsatz von Kapital und von Arbeit gibt. Da die Deut-
schen ca. die Hilfte ihres Privatvermogens in Immobilien angelegt haben,” stellt
sich diese Frage bei Einkiinften aus Vermietung und Verpachtung mit besonderer
Brisanz. Aus meiner Sicht ist unternehmerischer Einsatz von Kapital alles, was im
Markt in solche Assets investiert wird, die ihrer Natur nach mit unternehmerischen
Risiken behaftet sind. Gerade in den letzten eineinhalb Jahrzehnten haben wir gese-
hen, dass auch Immobilieninvestments mit gleichen Risiken wie so manche unter-
nehmerische Investments behaftet sind. Das kann selbstverstiandlich nicht fiir die ei-
gengenutzte Immobilie, sondern nur fiir vermietete Immobilien gelten. Vor dem
Hintergrund, dass in Ballungsgebieten wegen rapide zuriickgegangenen Investitio-
nen im Mietwohnungsbau schon in Kiirze wieder Wohnungsnot herrschen wird,
sollte man Investments in Immobilien m. E. steuerlich nicht von vorneherein anders
behandeln als solche in Unternehmen.

7.5. Abschaffung der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer muss abgeschafft werden, am besten ersatzlos. Weil dies aus fis-
kalischen Griinden nicht moglich ist und jeder Politiker, der so etwas ernstlich for-
dern wiirde, gleichgiiltig in welcher Partei, beim nédchsten Parteitag nicht mehr in
den Parteivorstand gewihlt wiirde, kommt man bei realistischer Betrachtung nicht
umhin, iiber Vorschlige eines Ersatzes der Gewerbesteuer zu diskutieren.”' Jeden-

7 Man spricht von iiber 4 Billionen € Anlagen in Immobilien bei ca. 8,3 Billionen € Privatvermo-
gen.
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falls fiir eine Ubergangszeit mag dies auch sinnvoll sein, weil nun einmal die Ge-
meinden ein steuerliches ,,Spielmaterial® benotigen. So wie die Gewerbesteuer jetzt
ausgestaltet ist, gehort sie in ein ,,steuerliches Museum®. Als tibergangsweisen Er-
satz spricht einiges dafiir, den Gemeinden im gewissen Rahmen ein Zuschlagsrecht
auf die Einkommensteuer zu bewilligen. Dieser Zuschlag sollte, um eine moglichst
hohe ,,Erziehungsfunktion® fiir die Gemeindepolitiker zu bekommen, allen Biirgern
auf alle Einkiinfte auferlegt werden. Dann hitte die Gemeinde jedes Jahr Rechtfer-
tigungsbedarf, warum der Zuschlag bei ihr hoher als in anderen Gemeinden ist. Dass
man niedrige Einkommen nahe am Existenzminimum davon aussparen miisste, er-
scheint selbstverstdndlich.

7.6. Erbschaftsteuer

Ich habe schon vor Jahren fiir die Abschaffung der Erbschaftsteuer pladiert und dies
auch expressis verbis in einem wissenschaftlichen Werk geschrieben.”” Es wiirde si-
cher den Rahmen der Darstellung sprengen, hier neue Vorschlidge zu unterbreiten.
Es kann aber kein Zweifel bestehen, dass die zum 1. Januar 2009 in Kraft getretene
Erbschaftsteuer hochst reformbediirftig ist. Neben vielen anderen Fehlern enthélt
auch sie den Fehler, dass die Verschonungsregelungen in keiner Weise beriicksich-
tigen, ob es sich um Vermogen handelt, das der Unternehmer mit dem Einsatz auch
seiner Arbeitskraft geschaffen hat oder etwa durch bloe Kapitalanlage. Das Invest-
ment in gewerbliche geschlossene Fonds kann, weil sie in der Regel keine Arbeit-
nehmer beschéftigen, bei entsprechender Konzeption zum Genuss einer 100%-igen
Verschonung fiir den Schenkungs- oder Erbfall fiihren. Beim Vermogen eines Frei-
beruflers oder eines GmbH-Minderheitsgesellschafters, die dieses durch Einsatz
von Kapital und Arbeitskraft iiber ein Leben hinweg geschaffen haben, ist dies nicht
moglich. Das ist rechtspolitisch schlichtweg skandals.

8. Fazit

Wie nicht anders zu erwarten, zeigt auch diese Abhandlung, dass man unschwer im
heute geltenden Steuerrecht auf eine Vielzahl altbekannter und neuer Systemwidrig-
keiten stoBt, die bei fast allen Gesetzesdnderungen hinzukommen. Es war ein beson-
deres Anliegen, darzustellen, dass die unternehmerisch eingesetzte Arbeitskraft bei
den meisten Unternehmen, schon weil diese die Rechtsform der Einzelunternehmen
und Personengesellschaften haben, deutlich schlechter behandelt wird als bei Nicht-
selbstindigen und Kapitalgesellschaftern. Das konnen wir uns in einem Land, in
dem wir immer starker auf die Bereitschaft junger Menschen, Unternehmer zu wer-
den und ihre Arbeitskraft und das damit verdiente Geld unternehmerisch einzuset-
zen, angewiesen sind, nicht leisten.

Vor dem Hintergrund, dass alle noch so gut gemeinten und noch so feinsinnig
ausgearbeiteten fundamentalen Unternehmenssteuerreformkonzepte politisch nicht

"' Hierzu statt aller: HOFMEISTER, in: BLUMICH, GewStG, § 1 Rn. 23 ff.
72 LORITZ, in: FS Schmitt Glaeser, 537 (553 ft.).
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durchsetzbar waren oder auf absehbare Zeit nicht sein werden, sollten wir auf einem
,bescheideneren Niveau* diskutieren. Auch und besonders die Steuerrechtswissen-
schaft sollte sich diesen Realititen stellen und erkennen, dass es besser ist, auf der
Grundlage des geltenden, hochst unsystematischen und vielfach fehlerhaften Sys-
tems dariiber zu diskutieren, was am dringlichsten zu reformieren ist, statt sich in
einem Wettbewerb um immer neue spektakulédr klingende Vorschlidge iiber Fun-
damentalreformen zu ergehen. Besser wir bekommen ein besseres und (system-)ge-
rechteres Steuerrecht in vielen kleinen Schritten, als dass wir mit groflen Illusionen
auch weiterhin real nichts bewirken.

Vielleicht sollten wir auch in einer weiteren Hinsicht mehr Realismus wagen:
Die meisten Steuerpflichtigen verstehen das Steuerrecht bis heute nicht und werden
es kiinftig nicht verstehen. Sie interessiert es deshalb nicht, ob das Steuerrecht ein-
fach oder kompliziert, systemkonform oder systemwidrig ist. Sie wollen Klarheit in
der entscheidenden Frage: Besteht in Deutschland die realistische Chance, dass
kiinftig derjenige, der fiir die Gesellschaft die besonders wichtige Leistung, Unter-
nehmer zu werden, erbringt, steuerlich angemessen behandelt wird? Da am Anfang
bei jedem Unternehmen eine unternehmerische Idee steht, die im allgemeinen nur
durch die Arbeitskraft des Unternehmers verwirklicht werden kann, miissen wir auf
deren steuerliche Behandlung ein deutlich stirkeres Augenmerk legen, als dies bis-
her geschehen ist.

Literaturverzeichnis

BLUMICH, WALTER: EStG, KStG, GewStG, Kommentar, Loseblatt, Miinchen April 2009.

DORFLER, HARALD/ FELLINGER, ANTJE/ REICHL, ALEXANDER: Vorschldge zur Fortentwicklung
des § 34a EStG, DStR 2009, Beihefter zu Heft 29, S. 69 ff.

ENDRISS, HORST WALTER: Besteuerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, Rechtslage vor
und nach der Unternehmensteuerreform 2008 und daraus abzuleitende Gestaltungsempfehlun-
gen, BBK Fach 10, S. 845 ff.

EVERETT, MARY: Der Einfluss der EuGH-Rechtsprechung auf die direkten Steuern, DStZ 2006,
S. 357 ff.

FRECKMANN, ANKE: Neues zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-Geschiftsfiihrern, BB
2006, S. 2077 ff.

GEMMEL, HEIKE/ KAISER, SASCHA: Aktuelles zum deutschen REIT — Chancen und Risiken der
Finanzkrise, DStR 2009, S. 1346 ff.

HEY, JOHANNA: Perspektiven der Unternehmensbesteuerung in Europa, StuW 2004, S. 193 ff.

HOMBURG, STEFAN: Die Abgeltungsteuer als Instrument der Unternehmensfinanzierung, DStR
2007, S. 686 ff.

KNOBBE-KEUK, BRIGITTE: Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Auflage, Koln 1993.

LEITHERER, STEPHAN (Hrsg.): Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, Loseblatt, Januar
2010.

LEHNER, MORIS (Hrsg.): Steuerrecht im Europdischen Binnenmarkt, Koln 1996.

LoriTz, KARL-GEORG: Die Mitarbeit Unternehmensbeteiligter, Konstanz 1984.

LoRITZ, KARL-GEORG: Gedanken zu steuerlichen Bewertungsfragen, in: HORN, HANS-DETLEF
(Hrsg.): Recht im Pluralismus, Festschrift fiir Schmitt Glaeser, Berlin 2003, S. 537 ff.

LoriTz, KARL-GEORG: Die steuerliche Belastung des Mittelstandes seit 1998, Gutachten fiir die
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vom August 2005.



58 Karl-Georg Loritz

REISERER, KERSTIN: GmbH-Geschiftsfiihrer ohne Gesellschaftsanteile in der Sozialversicherung:
frei oder pflichtig?, BB 2009, S. 718 ff.

SCHON, WOLFGANG (HRSG.): Tax Competition in Europe, Amsterdam 2003.

SCHON, WOLFGANG: Steuerpolitik 2008 — Das Ende der Illusionen?, DStR 2008, Beihefter zu
Heft 17, S. 10 ff.

ScHMIDT, LUDWIG: EStG Kommentar, 28. Auflage, Miinchen 2009.



	Die Besteuerung des unternehmerischen Einsatzes von Kapital und Arbeit in Deutschland – Systemfehler und Reformbedarf –
	Abstract
	1. Die tatsächliche Situation der Unternehmen und die Diskussion um eine Unternehmenssteuerreform in Deutschland
	1.1. Die tatsächliche Situation
	1.2. Neuer Diskussionsbedarf auf dem Boden des geltenden Rechts

	2. Die Besteuerung unternehmerischen Kapitaleinsatzes in Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften
	2.1. Die Besteuerung der Einzelunternehmer und Personengesellschafter
	2.1.1. Die Qualifizierung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb
	2.1.2. Die Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG), die Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne (§ 34a EStG) und die Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften (§ 32c EStG)
	2.1.3. Die Besteuerung selbständiger Arbeit

	2.2. Die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und ihrer Gesellschafter
	2.2.1. Die Besteuerung der thesaurierten Gewinne der Kapitalgesellschaften
	2.2.2. Die Besteuerung der ausgeschütteten Gewinne
	2.2.3. Der Einsatz von Kapital außerhalb eines gesellschafterlichen Betriebsvermögens durch Gesellschafter und Nichtgesellschafter
	2.2.4. Ausnahmen von der Kapitalertragsteuer für Gesellschafter mit mindestens 25%-Beteiligung oder beruflicher Betätigung


	3. Die Besteuerung der Veräußerungsgewinne
	3.1. Die Besteuerung der Gewinne bei der Veräußerung von Einzelunternehmen und Personengesellschaften
	3.2. Die Besteuerung der Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen
	3.3. Zwischenergebnis

	4. Gewerbesteuer
	5. Die Besteuerung des unternehmerischen Einsatzes der Arbeitsleistung
	5.1. Arbeitsleistung durch den Unternehmer
	5.2. Zwischenergebnis und weiterführende Überlegungen

	6. Würdigung der geltenden Unternehmensbesteuerung
	6.1. Verfassungsrechtliche, europarechtliche und rechtspolitische Aspekte
	6.2. Konkretisierung der wesentlichen Mängel der heutigen Unternehmensbesteuerung

	7. Zielsetzungen für eine Änderung und Reformvorschläge
	7.1. Die Frage nach den Prioritäten
	7.2. Absage an neue Differenzierungen, Abbau bestehender Unterschiede
	7.3. Konkrete Forderungen bezüglich des unternehmerischen Einsatzes der Arbeitskraft und des Kapitals
	7.4. Die Frage nach der Definition des unternehmerisch eingesetzten Kapitals
	7.5. Abschaffung der Gewerbesteuer
	7.6. Erbschaftsteuer

	8. Fazit
	Literaturverzeichnis


